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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

am 27. und 28. Mai tagen die Innen-

minister der Bundesländer anlässlich ih-

rer Frühjahrskonferenz in Hamburg. 

Dies ist unser Anlass für diesen ersten 

Newsletter des Jahres 2010. Angesichts 

der schwindenden Bedeutung des 

Flüchtlingsschutzes wollen wir aufmerk-

sam machen auf Missstände im Bereich 

der Flüchtlingspolitik. So beschreibt die-

ser Newsletter Probleme und verbindet 

sie mit Forderungen, etwa in dem Arti-

kel von Martin Link (S. 2): Kritikwürdig 

ist Politik, die in Deutschland lebende 

Menschen von der Teilhabe ausschließt 

ï weil ein wirksames Bleiberecht fehlt 

oder die Anerkennung ausländischer 

Schul- und Berufsausbildungen ï und 

gleichzeitig von Integration spricht. Kri-

tikwürdig ist auch Politik, die Flüchtlinge 

gar nicht erst hinein lässt: Die Dublin 

II-Verordnung etwa, der ĂVerschiebe-

bahnhofñ Europas ï beschrieben in dem 

Artikel von Claudius Brenneisen auf den 

letzten Seiten. 

Die Politik ist in vielen EU-Ländern im-

mer weniger bereit, Schutzsuchenden 

Platz einzuräumen. Anders als Teile 

ihrer Gesellschaften ï das zeigen etwa 

die ĂSave-meñ-Kampagnen zur Flücht-

lingsaufnahme mit dem Instrument des 

Resettlements (die gibt es nun auch in 

Hamburg, siehe rechts). Hoffen wir, 

dass davon ein Signal ausgeht an die 

Innenminister ï für eine sensiblere 

Flüchtlingspolitik.  

Die Redaktion 
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Save me! Hamburg  
Resettlement-Aktion geht an den Start 
 

ĂSave meñ München war zuerst da. An-

gesichts der 850-Jahrfeier der Stadt 

machte eine Kampagne klar: Zusätzli-

che 850 Flüchtlinge verkraftet die Stadt 

locker, zumal wenn es Menschen gibt, 

die ĂJañ sagen und sich einsetzen wol-

len. Inzwischen gibt es das in allen gro-

ßen Städten, in Schleswig-Holstein 

auch in Landkreisen. Und dazu kom-

men all die ĂIntegrationslotsenñ und 

anderen Ehrenamtlichen, die für 

Sprachschulung Partnerschaften an-

bieten, für kulturelle Ereignisse, Feste 

und Beratung, Nachbarschaftshilfe und 

Stadtteilarbeit einstehen und daran 

mitwirken. 

Dennoch gibt es weiterhin Kämpfe: Da 

sind Menschen, die abgeschoben wer-

den sollen in Heimatländer, die schon 

lange keine Heimat mehr sind, oft mit 

Kindern, die in Deutschland geboren 

werden. Dieser Irrsinn muss ein Ende 

haben. 

Schöner ist es, endlich darüber nach-

zudenken, wie humanitäre Aufnahme 

neben unserem Asylsystem funktionie-

ren kann. Denn klar ist auch, wir  brau-

chen Menschen. Und der UNHCR, das 

UN-Flüchtlingswerk, braucht Resettle-

ment-Plätze weltweit, um Menschen 

aus Flüchtlingslagern ohne jede Per-

spektive endlich sicher in eine Zukunft 

geleiten zu können. Darum starten wir 

auch in Hamburg mit ĂSave-meïHam-

burgñ und fordern angesichts der In-

nenministerkonferenz ein Ende der Ab-

schiebepolitik und ein großzügiges ech-

tes Resettlement-Programm auf euro-

päischer und auf deutscher Ebene. 
Fanny Dethloff, NEK-Flüchtlingsbeauftragte 

Mehr Infos: www.save-me-hamburg.de 
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Teure Ausgrenzung ï zulasten der öffentlichen Hand  
Ausschließende Politik schadet Zugewanderten und der gesamten Gesellschaft 

 

 

Flüchtlinge bleiben, selbst wenn ihnen das erhoffte Asyl verweigert wird, in der Regel viele 

Jahre in Deutschland. Gute Gründe also, die Integration der Flüchtlinge vom ersten Tag an 

und unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus gezielt zu fördern. Doch Deutschland leistet 

sich mit Blick auf den Arbeitsmarkt eine unvernünftige und teure Ausgrenzungspolitik. 

 

Arbeitsverbote bzw. nachrangige r  Arbeitsmarktzugang   

AsylbewerberInnen und bis zu vier Jahre Geduldete haben im ersten Jahr ihres Aufenthalts 

in Deutschland Arbeitsverbot (§61 AsylVerfG) ï das ist volkswirtschaftlich und integrations-

politisch unsinnig. Danach können sie zwar eine Arbeitserlaubnis für einen bestimmten Ar-

beitsplatz beantragen. Das Amt aber pr¿ft zunªchst, ob eine Ăbevorrechtigteñ Person (die 

über eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis verfügt) als arbeitssuchend aktenkundig ist 

(§39 AufenthG). Das dauert ArbeitgeberInnen meist zu lange und sie orientieren sich an-

ders. Hoch motiviert und für die arbeitsmarktlichen Bedarfe gut qualifiziert zwingt man 

Flüchtlinge somit weiter zur Abhängigkeit von der öffentlichen Hand. 

 

Ein grundlegender Wandel in der Integrationspolitik ist nötig!  

Integration muss gerade auch in Hinblick auf den Arbeitsmarkt aktiv gefördert werden. 

Viele Flüchtlinge haben fluchtbedingt lange Unterbrechungen ihrer Bildungs- und Berufs-

laufbahn erlitten. Nichtsdestotrotz sind viele hºchst motiviert, im Exil Ăendlich loslegenñ zu 

können.  

 

Was ist zu tun? 

Å Zugang zu Integrationskursen: Asylsuchende und Geduldete dürfen an den vom Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationssprachkursen nur als 

Selbstzahlende teilnehmen. Die monatlichen Kursgeb¿hren ¿berschreiten jedoch ihr ĂTa-

schengeldñ von 40 Euro pro Monat, das sie gemªÇ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

erhalten, um etwa das Dreifache. Dass es auch anders geht, beweist der Umgang mit den 

2009 erstmalig aufgenommenen irakischen Fl¿chtlingen sowie mit j¿dischen ĂKontingent-

fl¿chtlingenñ. Sie erhalten Deutschunterricht bereits vom ersten Tag an. In Hamburg dür-

fen Geduldete nach einem Jahr Aufenthalt in Deutschland kostenlos an den Integrations-

kursen teilnehmen. Ein Vorbild für andere Bundesländer. 

 

Å Bildung ermöglichen: Auf Bundesebene sollte die Förderung von Ausbildung und Studi-

um (BAB und BAFöG) für geduldete Flüchtlinge schon nach einem Jahr statt erst nach vier 

Jahren Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden. Auch Asylsuchende sollten in die För-

derung aufgenommen werden. 

 

Å Anerkennung ausländischer Abschlüsse: Die Verschwendung der Potenziale qualifi-

zierter und hochqualifizierter MigrantInnen durch das überaus komplizierte, langwierige 

und wirklichkeitsfremde Anerkennungssystem von im Ausland erworbenen Qualifikationen 

ist inzwischen weitgehend bekannt. Ein Anerkennungsgesetz, das auch  Anpassungs-

Qualifizierungen vorsieht, sowie eine kompetente Umsetzung durch Errichtung einer zent-

ralen Anerkennungsstelle auch für Hamburg und Schleswig-Holstein, sind dringend nötig. 

 

Å Zugang zu Förderinstrumenten der Arbeitsagenturen: Bestehen jenseits mangeln-

der Deutschkenntnisse weitere Hindernisse für die sofortige Aufnahme einer Erwerbstätig-

keit, müssen Geduldete und Asylsuchende tatsächlichen Zugang zu den Förderinstrumen-

ten der Arbeitsagenturen erhalten. Bis dato sehen weder das Asylbewerberleistungsgesetz 

noch das Zwölfte Sozialgesetzbuch entsprechende Unterstützung vor. 

 
           Fortsetzung auf Seite 4 



AG Kirchliche Flüchtlingsarbeit – Newsletter ● Nummer 1/2010 3 

 

  
Willkommen?  
Die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung der Hambur-

ger Ausländerbehörde 

 

In der Sportallee 70, ganz in der Nähe des Hambur-

ger Flughafens, wurde im Herbst 2006 eine neue 

Abteilung der Hamburger Ausländerbehörde eröffnet. 

In dieser ĂZentralen Erstaufnahmeeinrichtungñ wer-

den neu angekommene Flüchtlinge für einige Tage 

untergebracht und die ersten Gespräche über ihre 

Einreise geführt. Dabei soll ermittelt werden, ob et-

wa die Betroffenen über ein anderes EU-Land einge-

reist sind, in das sie zurückgeschickt werden könn-

ten, ungeachtet dessen, dass es immer noch EU-

Mitgliedsländer wie Griechenland gibt, die die Min-

destanforderungen für ein rechtsstaatliches Asylver-

fahren nachweislich nicht erfüllen. Die Flüchtlinge 

gehen häufig unvorbereitet in diese Gespräche und 

wissen nicht, was wichtig für ihr Verfahren ist, eine 

unabhängige Beratung findet nicht statt.  

Der Großteil der in Hamburg ankommenden Flücht-

linge kann nicht in Hamburg bleiben, sondern wird in 

andere Bundesländer verteilt. Noch bis zum nächs-

ten Jahr werden die nach Hamburg verteilten Flücht-

linge für die ersten Monate dann in der Unterkunft 

Nostorf-Horst in Mecklenburg untergebracht. 

Laut BegleiterInnen des Flüchtlingsrates ist der Um-

gang der Mitarbeitenden und des Wachdienstes in 

der Sportallee häufig nicht hinnehmbar, so werde 

den Flüchtlingen Begleitung verweigert, Papiere 

würden ohne Bescheinigung einbehalten, Überset-

zungen oder Erklärungen vorenthalten. Außerdem 

würden Fingerabdrücke und Fotos ohne Erklärung 

und Begleitung gemacht und die Betroffenen erhal-

ten keine Auskunft über die Rechtsgrundlagen von 

Anhörungen und körperlichen Durchsuchungen, die 

des Öfteren nicht von gleichgeschlechtlichen Mitar-

beitern vollzogen werden. Das Alter von minderjäh-

rigen Flüchtlingen werde nicht geglaubt, teilweise 

würden diese von der Behörde Ăªlter gemachtñ, so 

dass sie bundesweit umverteilt werden können, statt 

ï wie das Kinder- und Jungendhilfegesetz vor-

schreibt ï vor Ort in Obhut einer Jugendhilfeeinrich-

tung gebracht zu werden. Auch von Unterstellungen, 

die vorgelegten Papiere seien gefälscht sowie von 

Bedrohungen und Beschimpfungen von Flüchtlingen 

durch Mitarbeitende der Sportallee berichten die Be-

gleiterInnen des Flüchtlingsrates. Rassistische Be-

schimpfungen wie ĂAsylbetr¿gerñ und ĂWirtschafts-

fl¿chtlingñ seien an der Tagesordnung. Menschen 

anderer Herkunft und Hautfarbe würden häufig ge-

duzt oder beleidigt.  

Die Ausländerbehörde Hamburg bemüht sich laut 

eigener Auskunft darum, dass die Mitarbeitenden 

sich freundlich gegenüber Flüchtlingen verhalten. In 

der Sportallee scheint dies leider noch nicht selbst-

verständlich zu sein. 
Sophie El Tayeb, Praktikantin im Diakonischen Werk 

 
 

 
 

 
 

 

Unterkunft Langenhorn 

wenig Platz für Kinder 

Baumängel in der Dusche: der Putz blättert 
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Å Unterstützung durch Migration s-

fachdienste erhalten und ausbauen: 

In Schleswig-Holstein bieten die Migrati-

onssozialberatungen (MSB) z.T. auch 

Geduldeten und AsylbewerberInnen ihre 

Dienste an, allerdings nur in Ămigrati-

onsspezifischen Krisensituationenñ. Hier 

ist dringend die politische Entscheidung 

fällig, dass sämtliche Beratungs- und 

integrationsorientierten Förderangebote 

auch Flüchtlingen mit ungesichertem 

Aufenthaltsstatus offen stehen. 

 

Å Dauerhaftes Bleiberecht sichern: 

Wer sich über Jahre in Deutschland auf-

hält, benötigt auch eine dauerhafte Auf-

enthaltsperspektive. Kettenduldungen, 

die die Betroffenen in jahrelanger Unsi-

cherheit halten, müssen abgeschafft 

werden.  

 

Politische Forderung und fachliche 

Unterstützung  

 

 

Kreuzweg für die Rechte der 
Flüchtlinge 2009  
 

Am Karfreitag war es wieder soweit: 

Beim diesjªhrigen ĂKreuzweg f¿r die 

Rechte der Fl¿chtlingeñ gingen 180 Men-

schen auf die Straße. Verschiedene 

Flüchtlingsunterstützungsgruppen hatten 

den österlichen Protest organisiert. 

Forderungen nach medizinischer Versor-

gung für Menschen ohne Papiere, besse-

ren Bedingungen und Beratung in der 

Abschiebehaft, ein Gedenken für die To-

ten an den EU-Außengrenzen und hier 

mitten unter uns, verdeutlichten das Er-

innern an das Sterben Jesu. 

ĂHilf Dir nun selbstñ, so der zynische 

Spruch der umstehenden Soldaten zu 

dem am Kreuz Hängenden. Hilf Dir nun 

selbst ï so das Motto auch für viele in 

unserem Land, die ohne ausreichende 

Begleitung in mancher Behörde herumir-

ren. Hilf Dir nun selbst ï nicht als 

Empowerment, sondern als ignorante 

Grundhaltung einer Gesellschaft. Diese 

Haltung versuchen immer noch viele zu 

durchbrechen und werden nicht müde 

dabei. Dafür allen Beteiligten und Unter-

stützerInnen herzlichen Dank. 
Fanny Dethloff. NEK-Flüchtlingsbeauftragte 

 

 
 

 

Teure Ausgrenzungé 
Fortsetzung von Seite 2 

 
 

 

 

Aus all dem lassen sich zwei 

Schlussfolgerungen ziehen: Ers-

tens ist eine stichtagsunabhäng-

ige Bleiberechtsregelung nötig, 

die regelmäßig nach mehrjähri-

gem ungesicherten Aufenthalt 

die Chance auf eine Aufenthalts-

erlaubnis bietet. Zweitens müs-

sen Integrationsbarrieren abge-

baut und Flüchtlinge frühzeitig 

bei ihrer Integration unterstützt 

werden. 

Der Abbau von Integrationsbar-

rieren und die Förderung der In-

tegration spart nicht nur Kosten 

durch die so ermöglichte Unab-

hängigkeit von Sozialleistungen, 

sondern sie leistet einen Beitrag 

zu Produktivität und Wettbe-

werbsfähigkeit.  
Zwei Netzwerke in Schleswig-
Holstein (Land in Sicht! – Arbeit für 
Flüchtlinge in Holstein) und Ham-
burg (Fluchtort Hamburg Plus) en-
gagieren sich für die nachhaltige 

Arbeitsmarktintegration von Flücht-
lingen. Mehr Informationen: 
www.landinsicht-holstein.de 
www.fluchtort-hamburg.de  
 

Martin Link, Flüchtlings- &  
Migrationsarbeit der Diakonie in 

Norderstedt 
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  ĂWir sind hier!ñ  
 

Seit Frühjahr 2010 ist fluchtƀpunkt um 

ein neues Kinder- und Jugendprojekt 

reicher: ĂWir sind hier!ñ richtet sich an 

extrem benachteiligte Flüchtlingskinder 

wie unbegleitete minderjährige Flücht-

linge, Papierlose, langjährig Geduldete, 

die aus verschiedenen Gründen von 

keiner Härtefall- oder Bleiberechtsrege-

lung profitieren - das heißt an all jene 

Flüchtlingskinder, deren Leben in Ham-

burg derzeit von Perspektivlosigkeit, Ar-

mut und aufenthaltsrechtlicher Unsi-

cherheit geprägt ist. Diese Kinder leben 

noch unterhalb des Hartz-IV Niveaus, 

dürfen keine Ausbildung machen und 

müssen oft jahrelang mit der Angst vor 

Abschiebung leben. Diese Lebensbedin-

gungen sind äußerst belastend, oft ma-

chen sie sogar krank.  

Vielen dieser Flüchtlingskinder ist der 

Zugang zu benötigten Hilfs- und Unter-

stützungsangeboten aufgrund ihres feh-

lenden Aufenthaltsstatus versperrt oder 

es ist kaum möglich ohne professionelle 

Unterstützung ihre Rechte und Hilfebe-

darfe zu erkennen und durchzusetzen. 

Für ihre Sorgen und Nöte sind die Mit-

arbeiterInnen von ĂWir sind hier!ñ mit 

ihrem psychologischen, pädagogischen 

und juristischen Know-how da! In einer 

wöchentlichen Sprechstunde erhalten 

die Kinder und Jugendlichen Unterstüt-

zung bei der Entwicklung und Durchset-

zung von realisierbaren Zukunftspers-

pektiven. Benachteiligte Flüchtlingskin-

der in ihrer schwierigen Lebenssituation 

zu stützen, das Optimum an Unterstüt-

zung und Verbesserung ihrer Lebens-

qualität aus den eingeschränkten Be-

dingungen herauszuholen und darüber 

hinaus nachhaltige Veränderungen für 

die gesamte Zielgruppe zu erwirken, 

sind erklärte Ziele des Projekts. Damit 

reagiert das Projekt auf eine Politik, in 

der Desintegration und Ausgrenzung 

bestimmter Flüchtlingsgruppen zur all-

täglichen Praxis geworden sind. Offene 

Sprechstunde des Projektes ist mitt-

wochs, 13 bis 18 Uhr.  
Gefördert wird das Projekt von der Aktion 
Mensch, terre des hommes und Stiftung do. 
Über Spenden für die Finanzierung von Mit-

gliedsbeiträgen in Sportvereinen, Nachhilfe-
stunden oder Bücherhallenausweisen wür-
den wir uns freuen: Für diese Kinder können 
kleine Zuwendungen bereits viel bewirken! 
 

Anna Turinsky, Claudia Oelrich, flucht●punkt 
 

Aus der Praxis 

Papierlos in Hamburg  

Der Fall der Schülerin Sonia  
 
Sonia ist 15 Jahre alt: Ihre Eltern sind aus 
Ecuador nach Deutschland gekommen, als sie 
drei Jahre alt war. Sie hatten ursprünglich 
nur ein paar Monate bleiben wollen, ein Vi-
sum hierfür hatten sie. Dann blieben sie doch 
hier, und aus Monaten wurden Jahre ï jetzt 

aber ohne legalen Aufenthaltstitel und immer 
in Sorge, entdeckt zu werden.  
Sonia ging ganz normal zur Schule: erst in 
die Grundschule, dann auf die Gesamtschule. 
Sie hatte immer schon viele Freunde ganz 
unterschiedlicher Herkunft, und außer der 

Tatsache, dass sie mit ihren Eltern oft auch 

spanisch zu Hause spricht, hat sie sich immer 
wie ein deutsches Kind gefühlt. Aber wenn 
sie z. B. einem Sportverein beitreten wollte, 
ging das nicht: Die verlangen ein Konto und 
eine Krankenversicherung.  
Richtig problematisch wurde es, als ihre 

Schule sie in das damals neue Schülerzent-
ralregister der Stadt Hamburg eintrug und so 
die Ausländerbehörde davon Kenntnis be-
kam, dass die Familie sich in der Stadt auf-
hielt. Auf einmal sollte nun Sonia zusammen 
mit ihren Eltern in ein Land abgeschoben 
werden, das sie nicht kennt. Eine Welt brach 

für sie zusammen. 
So trafen wir dann auch ein ängstlich-
depressives, sehr in sich gekehrtes Mädchen 

zu einem ersten Gespräch. Ihre Schulleistun-
gen wurden schlechter, Rückzugstendenzen 
stärker. Die Bewerbungen um einen Ausbil-

dungsplatz ruhten, mutlos geworden wollte 
Sonia sie eigentlich gar nicht mehr abschi-
cken. 
Eineinhalb Jahre später verließ eine verän-
derte Sonia unsere Beratung: Wir hatten in 
dieser Zeit intensive Gespräche mit Sonia 
und ihren Eltern geführt ï einzeln und ge-

meinsam ï sowie mit der Schule, der Auslän-
derbehörde, politischen Entscheidungsträgern 
und potentiellen Arbeitgebern sowie thera-
peutische  Unterstützung vermittelt.  
Wenn auch eine Aufenthaltserlaubnis für 
Sonia erst über die Eingabe einer Petition in 
die Härtefallkommission erreicht werden 

konnte und wenn auch Sonias Mutter mo-
mentan erst einmal nur geduldet in Hamburg 
leben darf, hat sich doch Sonias Schicksal 
sehr erfreulich entwickelt: Sie absolviert jetzt 
erfolgreich eine Ausbildung, ihr Arbeitgeber 
ist mit ihren Leistungen sehr zufrieden, und 

Sonia ist sehr stolz darauf. Die therapeuti-
sche Begleitung ist bereits nicht mehr vonnö-
ten, und das Verhältnis zu ihren Eltern und 
ihren Freunden hat sich wieder deutlich ent-
spannt. Sonia blickt optimistisch und voller 
Tatendrang in ihre Zukunft und ist froh und 
dankbar dafür, diese in dem Land gestalten 

zu können, in dem sie zu Hause ist. 
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Vor zehn Jahren sind während des Koso-

vo-Krieges ca. 200.000 Minderheitenan-

gehörige, insbesondere Roma, vertrieben 

worden. Von diesen Flüchtlingen leben ca. 

9.500 Roma und 1.700 Ashkali bis heute 

und noch immer ohne Aufenthaltstitel in 

Deutschland. Sie sind ausreisepflichtig 

und werden aktuell durch ein deutsch-

kosovarisches Rücknahmeabkommen mit 

Abschiebung bedroht. Schon seit Herbst 

2009 finden immer wieder Sammelab-

schiebungsflüge statt. Auch von Hamburg 

aus. 

Für Rudko Kawczinski, den Hamburger 

Vorsitzender der Rom & Cinti Union und 

Mitglied im Europarat, waren bei der amt-

lichen Umgangspraxis mit Roma und Sinti 

schon immer rassistische Motive ursäch-

lich gewesen. ĂAntiziganismusñ gehöre bis 

heute zum Standard mehrheitsgesell-

schaftlicher Vorurteilskultur. Daran sei 

bislang auch jeder Versuch einer kriti-

schen historischen Aufarbeitung des Um-

gangs der Deutschen mit den Roma ge-

scheitert. ĂNach 1945 trafen die wenigen 

KZ-Überlebenden Sinti und Roma auf die-

selben Polizisten, die in den Jahren zuvor 

ihren Genozid mit organisiert hattenñ, 

erinnerte Kawczinski. Vor diesem Hinter-

grund sei es kaum überraschend, dass die 

Abschiebungsmaschinerie gegen Roma so 

kaltschnäuzig anlaufe.  

Am amtlichen Wissen um die Rückkehrge-

fahren könne es nicht liegen. Den Innen-

ministerien in Bund und Ländern liegen 

alarmierende Berichte z.B. des UN-

Flüchtlingshochkommissariates, des Men-

schenrechtskommissars des Europarates 

oder von UNICEF vor, die unisono vor 

pogromartiger Gewalt gegen Roma und 

andere Minderheiten im Kosovo warnen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ĂDie Roma werden deportiert in Elend, in 

Diskriminierung, an Orte, wo sie niemand 

haben willñ, so auch Bernd Mesovic von 

Pro Asyl. Eine aktuelle Recherche der 

Flüchtlingsorganisation hat ergeben: Die 

abgeschobenen Roma landen mangels 

Wohnraum und finanzieller Mittel oder 

öffentlicher Unterstützung in Slums.  

Das bestätigt auch der Vorsitzende des 

schleswig-holsteinischen Landesverban-

des der Deutschen Sinti & Roma, Matthä-

us Weiß aus Kiel. Die Lage der von Ab-

schiebung bedrohten Roma-Flüchtlinge 

sei mehr als prekär, mahnt Weiß: ĂDie 

Abschiebungspläne betreffen Alte, Män-

ner, Frauen und in Deutschland aufge-

wachsene oder gar hier geborene Kinder. 

Sie werden abgeschoben in eine totale 

Perspektivlosigkeit, in ein Nichts." Im 

Kosovo erwarte die z.T. seit 10 bis 20 

Jahren hier geduldeten und zumeist gut 

integrierten Flüchtlinge spontane und 

organisierte Gewalt auf offener Straße, 

Überfälle in ihren Unterkünften, grundlo-

se polizeiliche Repressalien und ausweg-

loses Elend. 

Die AG Kirchliche Flüchtlingsarbeit Ham-

burg fordert von der am 27./28. Mai in 

Hamburg tagenden Innenministerkonfe-

renz einen umgehenden Abschiebungs-

stopp sowie ein dauerhaftes Bleiberecht 

für Roma-Flüchtlinge und andere schutz-

suchende Minderheiten aus dem Kosovo. 
 

Martin Link, Flüchtlings- & Migrationsar-
beit der Diakonie in Norderstedt 

Kosovo: Abschiebung in Elend und Diskriminierung  
Roma-Flüchtlingen droht mit neuem Rücknahmeabkommen verstärkt die Abschiebung 

 

Unsere Bilder zeigen Reste der ehemaligen, im Krieg 
zerstörten Roma-Siedlung Plementina nahe Priština (u. 
links) und das Lager „Osterode“ in Mitrovica (o.). Ei-
gentlich war „Osterode“ als Übergangslösung für ver-
triebene Roma gedacht. Auf dem vormals von KFOR-
Truppen genutzten Gelände sind die Familien jetzt 
jedoch schon seit fast zehn Jahren untergebracht - mit 
verheerenden Folgen für die Gesundheit der Men-
schen, denn das Gelände ist blei- und schwermetall-
verseucht. Eine Umsiedlung scheitert an mangelndem 
Wohnraum.            Fotos: Sebastian Ludwig 
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  Festung Europa  
Dublin II und die Folgen für Flüchtlinge 

 

In der Festung Europa sind alle Flüchtlinge gleich 

was ihre Rechte und die Durchsetzung ihrer 

Rechte betrifft. So möchte es zumindest die The-

orie, nach der gilt, dass per Definition alle Mit-

gliedstaaten der EU f¿r Fl¿chtlinge Ăsichere Dritt-

staaten sindñ. Ausdruck dieser Annahme - und in 

der Praxis leider auch Beweis des Gegenteils - ist 

die so genannte Dublin-II Verordnung, im Voll-

text ĂVerordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates 

vom 18.2.2003 zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, 

der für die Prüfung eines von einem Drittstaats-

angehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten 

Asylantrags zuständig ist." 

Die Dublin-II Verordnung soll der gleichen Vertei-

lung der Flüchtlinge innerhalb der EU dienen, 

einzelne Staaten entlasten und nicht zuletzt 

Flüchtlinge bei Kompetenzkonflikten innerhalb 

der Staaten davor schützen, aus dem Verfahren 

herauszufallen. Die Frage, welcher Staat für das 

Verfahren eines Flüchtlings zuständig ist, be-

stimmt sich nach einer festgelegten Rangfolge 

verschiedener Kriterien. Vereinfacht ausgedrückt 

richtet sich die Zuständigkeit zunächst danach, 

ob der betreffende Asylsuchende in einem Mit-

gliedstaat bereits Familienangehörige hat, dann 

ob und wo er bereits einen gültigen Aufenthaltsti-

tel besitzt, oder aber ob er in einem Staat illegal 

oder visumsfrei eingereist ist.  

Veranstaltung zum Thema 
Zwangsheirat  
 
Erzwungene Heirat verstößt gegen 
die UN-Menschenrechtskonvention 
und ist weder Privatsache noch aus-
schließlich kulturell begründbar. Die 
Gefahr besteht, Zwangsheirat mit 

ethnischen Stereotypen zu verbin-
den. Die Beratung erfordert ein ho-
hes Maß an Sensibilität. Die Referen-
tin Dr. Prasad wird in ihrem Beitrag 
häusliche Gewalt und Zwangsheirat 
unter einem politischen Blickwinkel 

betrachten, um eine realistische 
Beurteilung zu ermöglichen. Mitar-

beiterinnen der Beratungsstelle 
i.bera werden über Erfahrungen aus 
der Praxis berichten und einen Über-
blick über Hilfsangebote in Hamburg 
geben. Anschließend werden zwei 

vertiefende Workshops angeboten. 
Die Veranstaltung richtet sich an 
Mitarbeitende in sozialen Beratungs-
stellen, Institutionen der Jugendhilfe 
und Interessierte. Anmeldung: cle-
mens@diakonie-hamburg.de 
 

Einmischen?! Umgang m it  
Zwangsheirat in der Beratung   

Fachgespräch und Workshop 
am 25. Juni 2010  von 10.15-14.00 Uhr. 

DW Hamburg, Dorothee-Sölle-Haus, 
 (Raum 9), Königstr. 54, Hamburg 

Anders ausgedrückt: Soweit ein Asylbewerber keine familiären Bindungen hat oder be-

reits über einen Aufenthaltstitel verfügt, ist derjenige Staat des (nachgewiesenen) ers-

ten Kontaktes für ihn zuständig.  
 

In der Praxis werden Flüchtlinge zunächst nach ihrem Reiseweg befragt. Daneben wer-

den sie nach der sog. EURODAC Verordnung erkennungsdienstlich behandelt. Die ge-

nommenen Fingerabdrücke werden in einer zentralen Datenbank europaweit abgegli-

chen. Soweit sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein anderer EU-Mitgliedstaat für 

das Asylverfahren zuständig sein könnte, wird der betreffende Staat um die Übernahme 

des Flüchtlings ersucht. Antwortet dieser Staat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

auf die Anfrage nicht, gilt seine Zustimmung zur Übernahme als fingiert. Danach hat 

der Staat, der den Flüchtling überstellen möchte, sechs Monate Zeit dies zu tun; sollte 

sich der Flüchtling in Haft befinden oder untertauchen, verlängert sich diese Frist auf 

zwölf beziehungsweise 18 Monate.  
 

Ein Rechtsschutz gegen eine Überstellung ist gesetzlich ausgeschlossen. Hintergrund 

dieser Regelung ist auch hier die Theorie der gleichen geltenden Standards. Dies hat 

zur Folge, dass es nur in ganz seltenen Ausnahmefällen möglich ist, durch einen Ge-

richtsbeschluss von der Überstellung verschont zu bleiben. Dies kann beispielsweise der 

Fall sein bei schwereren Krankheiten oder aber wenn es gelingt, die Gerichte davon zu 

überzeugen, dass in dem zu überstellenden Staat die Rechte der Flüchtlinge grob miss-

achtet werden könnte. Das Verfahren im Falle einer Überstellung wird fast immer so 

gestaltet, dass es den Betroffenen ï insbesondere wenn sie nicht vertreten sind ï un-

möglich gemacht wird, sich gerichtlich gegen ihre Abschiebung zu wehren. Der Über-

stellungsbescheid wird in der Regel erst direkt bei der Abschiebung ausgehändigt.  
 

              Fortsetzung auf Seite 8 
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Momentan werden Überstellungen nach Griechenland ï soweit die Betroffenen die Mög-

lichkeit zur Stellung eines gerichtlichen Antrags haben ï von den Gerichten ausgesetzt. 

Dies geht hauptsächlich auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zurück, nach 

denen zumindest vorläufig in Einzelfällen Überstellungen nach Griechenland untersagt 

worden sind. Mit der endgültigen Entscheidung wird im Juni dieses Jahres gerechnet. Die 

Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts haben im Übrigen nicht dazu geführt, dass 

das Bundesamt von weiteren Überstellungen nach Griechenland absieht. 

  

Was die Verhältnisse für Flüchtlinge in Griechenland betrifft gab es schon seit langer Zeit 

eine Vielzahl von Berichten, wonach die Menschenrechte von Flüchtlingen ï geschweige 

denn ihre Rechte auf ein Verfahren nach der Genfer Flüchtlingskonvention ï grob verletzt 

werden (beispielsweise UNHCR, Pro Asyl etc. 2007). Erst auf Grund von in größerem Ma-

ße wahrgenommener Öffentlichkeitsarbeit haben deutsche Gerichte 2009 eingelenkt.  

 

Auch der Fluchtpunkt betreut einige Fälle von teilweise minderjährigen Flüchtlingen, die 

in Griechenland und dort unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht waren. 

In einem Fall handelt es sich um einen Minderjährigen aus Afghanistan, welcher nicht nur 

durch seine Erlebnisse vor der Flucht, sondern auch durch Missbrauch und gewalttätige 

Übergriffe in Griechenland schwer traumatisiert ist und sich in psychologischer Behand-

lung befindet. In diesem Fall hat das Bundesamt ausnahmsweise von seinem sog. 

Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht, das heißt dass die Bundesrepublik freiwillig ihre 

Zuständigkeit erklärt hat. 

 

Die deutsche Rechtsprechung und das Innenministerium sind ein großer Verfechter der 

Annahme, dass Flüchtlinge innerhalb der EU nach gleichen Maßstäben behandelt werden. 

Anderslautende Argumente werden meist mit Verweis auf die sog. Ănormativen Vergewis-

serungñ abgelehnt. Wenn für alle EU-Staaten auf dem Papier die gleichen Verfahrens- 

und Menschenrechte gelten, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Praxis da-

ran hält. 

Dies wird nicht in allen EU-Staaten so gesehen. So haben z.B. belgische Gerichte schon 

im Jahr 2006 entschieden, dass keine Rückschiebungen nach Griechenland vorgenom-

men werden. Im gleichen Jahr hat Österreich Rückschiebungen nach Italien gestoppt und 

(sogar) das Innenministerium von Frankreich hat 2007 von Überstellungen von Tschet-

schenen nach Polen abgesehen.  

 

Der Weg bis zu einer Änderung der Rechtsprechung geschweige denn der Praxis ist lang 

und kostet bis dahin viele Opfer. Neben Griechenland werden die Rechte von Flüchtlingen 

auch an anderen Orten innerhalb der EU missachtet; beispielhaft sei hier auf das italieni-

sche Lampedusa oder auf Malta verwiesen.  

 

Wenn es den EU - Ländern mit der Achtung der Rechte von Flüchtlingen ernst 

sein sollte ,  dürfen sie nicht weiter die Augen vor der Realität verschließen.  

 
Claudius Brenneisen, flucht●punkt 

 

 

 
Impressum 
Arbeitsgemeinschaft Kirchliche Flüchtlingsarbeit Hamburg  

c/o Diakonisches Werk Hamburg, Referat Migration, Königstr. 54, 22767 Hamburg 
Tel.: 040/30620-342; E-Mail: clemens@diakonie-hamburg.de, www.hamburgasyl.de  
Redaktion: Julia Hettenhausen 
Spendenkonto  Empfänger: Diakonisches Werk, Bank: Evangelische Darlehensgenossenschaft Kiel, 
BLZ: 210 602 37, Konto: 002 1016, Stichwort: Flüchtlingsarbeit 
AG Kirchliche Flüchtlingsarbeit Hamburg:  Referat Migration im Diakonischen Werk Hamburg, 
Flüchtlings- & Migrationsarbeit Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein, Beratungsstelle flucht-
punkt, Basisgemeinschaft Brot & Rosen, Diakoniecafé why not?, Ökumenische Arbeitsstelle Kirchen-
kreis Ost, Verständigungsarbeit in Harburg, NEK-Flüchtlingsbeauftragte  

Festung Europaé  

Fortsetzung von Seite 7 

 


